
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTGELTORDNUNG 
Verkehrslandeplatz Frankfurt – Egelsbach (EDFE) 

Gültig ab: 01.07.2023 

Herausgeber: TRIWO Egelsbach Airfield GmbH (TRIWO), Flugplatz, 63329 Egelsbach 
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 
 
 

 
1. Bodenabfertigung (Ground Handling)  

 

2. Flugzeugabfertigung (Aircraft Handling) 

 

3. Frachtabfertigung (Cargo Handling) 

 

4. Feuerlösch- und Rettungswesen 

 

5. Sonstige Dienstleistungen 

 
 
 
 
 
 
Allgemeiner Hinweis:  
 
Dienstleister, die auf dem Betriebsgelände des Verkehrslandeplatzes 
Frankfurt-Egelsbach tätig werden wollen, benötigen vor Aufnahme der 
Tätigkeit eine schriftliche Gestattung der TRIWO. 
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1. Bodenabfertigung 

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen werden auf Anforderung durchgeführt, sofern 
Personal, Fahrzeuge und Geräte zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Die aufgeführten Leistungen sind alle speziellen Leistungen seitens der TRIWO, die außerhalb 
bestehender Verträge erbracht werden. 
 
Die TRIWO haftet lediglich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, wobei die Haftung für 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen wird; für Nicht-Kaufleute wird die Haftung für einfache 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die anfordernde Firma hält die TRIWO von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte wegen eines Schadens gegen die TRIWO geltend machen. 
 
Ergänzend gelten die Bestimmungen der Flugplatzbenutzungsordnung für den 
Verkehrslandeplatz Frankfurt-Egelsbach in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 
Erfüllungsort ist der Verkehrslandeplatz Frankfurt-Egelsbach. Gerichtsstand ist Wittlich. 
 
Angefangene Einheiten werden voll berechnet. Sämtliche Beträge verstehen sich zzgl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
 
Leistung (inklusive Personal) Erläuterung Betrag 

Innenreinigung durch Vertragspartner der TRIWO      a. A.* 

Außenreinigung durch Vertragspartner der TRIWO      a. A.* 

Leichte Grundreinigung Müll, Staubsaugen 65,52 € 

Leihgebühr Staubsauger je Vorgang, max. 1 Tag 16,38 € 

Müllentsorgung (ohne Sondermüll) je Vorgang 10,92 € 

Schleppen Schlepper + Adapter je Vorgang 43,68 € 

GPU / Bodenstromaggregat 1 je angefangene 30 min 43,68 € 

Starthilfe je angefordertem Vorgang 32,76 € 

Gabelstapler (ohne Personal) je angefangene 30 min 68,64 € 

Passabfertigung non-Schengen je Flugbewegung 15,00 € 

 

* a. A. = auf Anfrage 

 
1= Der Einsatz der Auxiliary Power Unit (APU, bordeigene Hilfsturbine) ist gestattet bis maximal 10 Minuten nach der 

Landung  und maximal 20 Minuten vor dem Verlassen der Parkposition zum Zweck eines Wiederstarts. Für den darüber 
hinaus gehenden Zeitraum stellt der Flugplatzbetreiber für das Luftfahrzeug nach Anfrage eine Ground Power Unit (GPU, 
Bodenstromaggregat) gegen Entgelt zur Verfügung. Abweichungen von dieser Regelung bedürfen der Zustimmung des 
Flugplatzbetreibers. 

 
 Quelle: Flugplatzbenutzungordnung Teil II 2.7  
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Leistung Erläuterung  Betrag 

Fäkalienentsorgung ohne Wagen je Vorgang 98,28 € 

Frischwasserversorgung je Vorgang 98,28 € 
(nach Verfügbarkeit) 

Feuerschutz bei Betankung  (z.B. Medical Flight) 
(inklusive Personal) je angef. 30 min 81,90 € 

Bergungsfahrzeug  
(Unimog/Traktor) je angefangene Stunde 98,28 € 

Bereitstellung Räumfahrzeug je angefangene Stunde 131,04 € 

Rasenmäher (Traktor groß) je angefangene Stunde inkl. Personal 131,04 € 

Rasenmäher (Traktor klein) je angefangene Stunde inkl. Personal 65,52 € 

Personal pro Person  je angefangene 15 min 
 Flugleitung, Tank- & Hallendienst 21,84 € 

Bereitstellung Personenkontrolle pro Abfertigung    a. A. 2 

Ein-/Aushallen von LFZ > 2 t je Vorgang 21,84 € 

 

 

 
2 Auf Anfrage durch Drittfirma 
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2. Flugzeugabfertigung 

 

Leistung     Erläuterung     Betrag 

Basishandling pro turnaround LFZ über 8.618 kg 95,55 € 

 

Die TRIWO erbringt ein Basishandling für alle LFZ über 8.618 kg MTOM. Diese 

Basisabfertigung beinhaltet Unterstützung der Flugzeugbesatzung („crew support“), z.B. bei der 

Vermittlung von Kontakten zu Taxiunternehmen, Hotels oder Caterern, Druck/Vervielfältigung 

Wetter und Briefingunterlagen, Entsorgung Flugzeugmüll (ohne Sondermüll, ohne 

Toilettenservice), Einweisung Abholer (Chauffeur- und Limousinenservice, Busfahrer) und 

Gewährung der Zufahrt in den nicht öffentlichen Bereich, Nutzung der VIP-/Crew-

Räumlichkeiten (vorbehaltlich Verfügbarkeit) 

 

 

 

Weitere Leistungen auf Anfrage: 

 
Leistung     Erläuterung     Betrag 

Handling auf Anforderung pro turnaround LFZ 228,80 € 

VIP/Crew Lounge max. 5 Personen 45,76 € 

Geschirrspülen je Vorgang 13,10 € 

Kaffee je Vorgang (1 Liter) 43,68 € 

Wasser, Tee je Vorgang (1 Liter) 21,84 € 

Eiswürfel pro 2 kg Packung 7,49 € 

Catering bestellabhängig     a. A.  

Zeitung Preis zzgl. Lieferpauschale   a. A.  
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3.  Frachtabfertigung 
 

Die TRIWO erbringt ein Basishandling für alle LFZ, die Luftfracht, Luftpost oder KEP Sendungen 

sowie Sonderfrachten (LHO, HEA, AVI, DGR, RAD usw.) ab und/oder bis Frankfurt-Egelsbach 

transportieren.  

 

Hierzu gehört die Bereitstellung einer dedizierten Abfertigungsposition für Luftfracht, 

Hotelvermittlung (nach Verfügbarkeit), Bereitstellung von Briefingunterlagen, die Organisation 

von gewünschtem Crew-Catering, Vermittlung eines Transportdienstleisters, Bereitstellung von 

Bremskeilen, Entsorgung von Verpackungsmüll sowie die Einweisung von Frachtfahrern/ 

Spediteuren/Kurieren inkl. Gestattung und Überwachung deren Zufahrt zum nicht öffentlichen 

Bereich (Vorfeld), Abstimmung mit dem Zoll sofern notwendig. 
 
Das maximale Packstückgewicht für den Gabelstaplereinsatz beträgt EUR 1,5 Tonnen. 
 

Leistung   Erläuterung       Betrag 

Gabelstapler (ohne Personal) je angefangene 30 min 68,64 € 

Personaleinsatz pro Person u. je angefangene 15 min. 21,84 € 

DGR-Check nach vorheriger Anmeldung und 

 vorbehaltlich Verfügbarkeit 81,90 € 

 

4. Feuerlösch- und Rettungswesen 

 
Leistung Erläuterung Betrag 

Löschfahrzeug TLF 24/50 oder SLF 1200/500 
inkl. Ausrüstung & Personal im Einsatz je Stunde 172,54 € 

Benutzung Feuerlöscher CO2 bis 5 kg     nach Aufwand + 10 % 

Benutzung Feuerlöscher bis 6 kg     nach Aufwand + 10 % 

Benutzung Feuerlöscher bis 12 kg     nach Aufwand + 10 % 

Benutzung Feuerlöscher bis 50 kg     nach Aufwand + 10 % 

Prüfung Dichtungssatz tragbarer Feuerlöscher     nach Aufwand 

Ölbindemittel / Bioversal je Einsatz 23,48 € 

Leichtes Bergegerät (Autolift) je Einsatz 32,76 € 

Großes Bergegerät je Einsatz 65,52 € 

Einsatz Kehrmaschine je Stunde 43,68 € 

Pneumatische Auffangwanne  
DAW 1100 je Stunde 24,02 € 
 
Entsorgung jeglicher Flüssigkeiten  nach Aufwand 
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5. Sonstige Dienstleistungen 

 

Leistung Erläuterung Betrag 

Motivmiete - bis 4 Stunden 440,00 € 
 - je weitere angefangene Stunde 170,00 € 
 
  
Medienbetreuung Foto je Aufsichtsperson und je angefangene Stunde  90,00 € 
Medienbetreuung Film je Aufsichtsperson und je angefangene Stunde 110,00 € 
 
Zeltmiete pro Tag 80,00 € 
 
Beantragung von Slots je Slot 21,84 € 

Fotokopie (A4) pro Stück 0,29 € 

Waschmünze Laufzeit 12 min. 9,18 € 

Verauslagung von Kosten/Catering etc. 12 % vom Rechnungsbetrag  a. A. 

 

6. Einzelunterstellung (alle Hallen)* 

 

MTOW bis 
1.199 kg  14,69 € 

1.599 kg  20,19 € 

1.999 kg  26,16 € 

MTOW > 2,0 to Einzelunterstellung plus Hangarierung 

3.000 kg  41,28 € 

4.000 kg  56,46 € 

5.000 kg  68,90 € 

6.000 kg  81,46 € 

7.000 kg  95,33 € 

8.000 kg  108,98 € 

9.000 kg  122,85 € 

10.000 kg  136,72 € 

15.000 kg  149,16 € 

20.000 kg  164,24 € 

 

* vorbehaltlich Verfügbarkeit / Langzeitvermietung wird über einen Mietvertrag geregelt. 
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Alle Zusatzleistungen verstehen sich grundsätzlich vorbehaltlich Verfügbarkeit. Nicht 

aufgeführte Zusatzleistungen von TRIWO-Personal und Gerät werden nach Aufwand 

abgerechnet. 

 

Weitere Dienstleistungen auf Anfrage. 

 

 
Alle Entgelte sind Entgelte im Sinne des §10 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes. Der 
Entgeltschuldner hat daher die Umsatzsteuer zusätzlich zu entrichten, sofern die 
Leistungen umsatzsteuerbar und -pflichtig sind. 

 

 

Die Entgeltordnung tritt am 01.07.2023 in Kraft. 

Egelsbach, den 31.05.2023 

 

TRIWO Egelsbach Airfield GmbH 

 

ppa. Christian Majer 

Standortleitung 

 


